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Anlage 1 zu EVB-IT Verträgen  

 

Allgemeine Reise- und Nebenkosten  
Sonstige Vereinbarungen 

Stundensätze 

Alle über die unter der Angebotsrubrik Schulungen und Dienstleistungen dieses Vertrages 

hinausgehenden Leistungen werden z.Zt. mit einem Stundensatz von € 155,00 in Rechnung gestellt und 

verstehen sich zuzüglich Nebenkosten, wie Spesen und Reisekosten. 

Ein Personen-Tag wird mit jeweils 8 Arbeitsstunden zugrunde gelegt. Hierüber hinausgehende 

Leistungen werden unter Berücksichtigung von Überstundenzuschlägen berechnet. 

Die obengenannten Ansätze gelten während den normalen Arbeitszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 

bis 17.00 Uhr). Außerhalb dieser Zeit wird ein Zuschlag von 35% erhoben (für Samstag 50% für Sonntag 

120% und für Feiertage, sofern diese auf einen Werktag entfallen ebenfalls 120%; Bezugsort bei 

letzterem ist der Firmensitz von Crosssoft, Kiel). 

Nebenkosten 

Alle vereinbarten Dienstleistungen verstehen sich zuzüglich Nebenkosten. Diese umfassen u.a.: 

Reisekosten 

Fahrtkosten werden z.Zt. mit € 0,50 je Kilometer zuzüglich 50% der Fahrtzeit je Mitarbeiter kalkuliert. 

Unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel stützt sich Crosssoft für die Ermittlung der Entfernung 

(Anreise und Rückreise) sowie der Reisezeit auf die Angaben des neutralen Routenplaners „Google 

Maps“. Ausgangsort ist der Firmensitz von Crosssoft, Kiel.  

Reisen Mitarbeiter aus anderen Standorten der Unternehmensgruppe an, gilt der Firmensitz dieses 

Standortes als Ausgangsort. Eventuell anfallende Übernachtungen werden pauschal mit € 150,00 je 

Mitarbeiter berechnet. 

Allgemeine Nebenkosten 

Darunter fallen z.B. Parkgebühren, Taxikosten sowie die Spesenentschädigung. Die allgemeinen 

Nebenkosten werden z.Zt. mit € 40,00 je Mitarbeiter und Tag berechnet. 

Mehrwertsteuer 

Alle vorstehend aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

Zahlungen 

Zahlungen sind innerhalb von acht (8) Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug zu leisten. 


